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 AUSTRITT AUS DER KATHOLISCHEN KIRCHGEMEINDE NAME DER KIRCHGEMEINDE UND DER KATHOLISCHEN LANDESKIRCHE DES KANTONS NAME DES KANTONS


Sehr geehrte Damen und Herren 


Hiermit erklären wir
· NAME /VORNAME, geboren am DATUM in ORT, getauft in ORT;
· …
[bookmark: _Hlk58238812][bookmark: _Hlk126919256][bookmark: _Hlk126918738][bookmark: _Hlk56266622]unseren Austritt aus der katholischen Kirchgemeinde NAME DER KIRCHGEMEINDE und der katholischen Landeskirche des Kantons NAME DES KANTONS. Wir gehören aber weiterhin der römisch-katholischen Weltkirche im Sinne des Bundesgerichtsentscheids BGer 2C_406/2011 vom 09.07.2012 an. 

[bookmark: _Hlk57914961][bookmark: _Hlk126918812]Aus diesem Bundesgerichtsentscheid ergibt sich, dass der Wortlaut der Steuererklärung «ohne Konfession» und «römisch-katholisch» im staatlichen Sinne interpretiert werden muss. Es erlaubt uns mit gutem Gewissen «ohne Konfession», was in Wirklichkeit «ohne Konfession der Landeskirche des Kantons  NAME DES KANTONS » bedeutet, zu erwähnen.

[bookmark: _Hlk57205412][bookmark: _Hlk126919598]Folglich erlischt unsere Pflicht zur Leistung der Kirchensteuer ab TAG NACH DEM DATUM DES BRIEFES. Gemäss dem oben erwähnten Bundesgerichtsentscheid wird der uneingeschränkte Zugang zum Leben der Kirche und der Empfang der Sakramente sowie Sakramentalien von diesem Austritt aus der katholischen Kirchgemeinde NAME DER KIRCHGEMEINDE und der katholischen Landeskirche des Kantons NAME DES KANTONS nicht berührt. Wir dürfen weiter in der Pfarrei NAME DER PFARREI unseren römisch-katholischen Glauben ausüben und werden das tun, wenn das Leben der Kirche, der Empfang der Sakramente sowie Sakramentalien in Konformität mit den römisch-katholischen Regeln geschieht. Ein hypothetisches rechtsmissbräuchliches Verhalten unsererseits kann schon im Vorfeld aufgrund der untenstehenden Gründe und Erläuterungen des Austritts aus der katholischen Kirchgemeinde NAME DER KIRCHGEMEINDE und der katholischen Landeskirche des Kantons NAME DES KANTONS  ausgeschlossen werden. Dazu werden wir in einer anderen Weise das kirchliche Wirken im Sinne des römisch-katholischen Kirchenrechts (Can. 222 & 1 CIC) unterstützen.  

[bookmark: _Hlk56271491]Die Gründe unseres Austritts aus der katholischen Kirchgemeinde NAME DER KIRCHGEMEINDE und der katholischen Landeskirche des Kantons NAME DES KANTONS sind die folgende. Die Pfarrei NAME DER PFARREI agiert offiziell entgegen den Vorgaben der römisch-katholischen Kirche, welche wir angehören.

[bookmark: _Hlk126920630]In der Pfarrei NAME DER PFARREI wird die sonntägliche Hl. Messe, Kern der christlichen Gemeinschaft, ständig von Zeremonien der Wortgottesdienste und anderer Gottesdienste, deren Übereinstimmung mit der Liturgie nicht gegeben ist, überlagert, auch wenn Priester sich für die Hl. Messe zur Verfügung gestellt hätten. Diesbezüglich sagte Papst Franziskus kürzlich am 25. November 2020, dass die Gemeinschaft von Gläubigen ohne Eucharistie „ein schöner humanitärer, wohltätiger Verein, aber nicht eine Kirche“ sei. Berichte der Pfarrei erklären nicht nur die Nichteinhaltung der Liturgie und des kanonischen Rechts, sondern verlangen auch von den Gläubigen, dass sie die Verstösse gegen die römisch-katholische Kirche unterstützen.

Es stehen Laien, Mann und Frau, hinter dem Altar und feiern quasi Eucharistie, lassen den Anschein aufkommen, dass eine Wandlung erfolgt. Auch andere Sakramente und Segnungen werden ständig von denselben Laien gespendet. Es sei in diesem Zusammenhang auch auf das Verbot des Frauen-Priestertums verwiesen, welches noch im Februar 2020 von Papst Franziskus bestätigt wurde.

[bookmark: _Hlk56268855]Die „Instruktion zur pastoralen Umkehr der Pfarreien“ vom 20. Juli 2020 macht die systematischen Verstösse der Pfarrei NAME DER PFARREI gegen das kanonische Recht weiter offensichtlich.

„Das Amt des Pfarrers dient der umfassenden Seelsorge. Daher muss ein Gläubiger die Priesterweihe empfangen haben, damit er gültig zum Pfarrer ernannt werden kann. Wer sie nicht hat, kann, auch nicht im Falle des Priestermangels, weder den Titel noch die entsprechenden Funktionen erhalten. (…). Ausgehend von den Bestimmungen des can 517 §§ 1-2, ist besonders darauf hinzuweisen, dass das Amt des Pfarrers nicht einer aus Klerikern und Laien bestehenden Gruppe übertragen werden kann“ (VIII.a. Der Pfarrer, Ziffer 66).
In der Pfarrei NAME DER PFARREI lassen sich die Laien, Mann und Frau, nicht nur namentlich auf der offiziellen Webseite der Pfarrei als „Pfarrperson“ benennen, sondern auch als „Pfarrerehepaar“ der Pfarrei. Zum Thema „Funktion“ ist erwähnenswert, dass Laien-„Pfarrpersonen“ zum Beispiel ebenfalls führende Positionen in evangelischen amerikanischen Freikirchen halten…

[bookmark: _Hlk124157836]„Die Laien können «nach Maßgabe der Vorschriften der Bischofskonferenz»[150] und «in Einklang mit dem Recht und unter Beachtung der liturgischen Normen»[151] in einer Kirche oder in einer Kapelle predigen, wenn dies die Umstände, die Notwendigkeit oder der besondere Fall erfordern. Während der Feier der Eucharistie dürfen sie jedoch die Homilie auf keinen Fall halten“ (.IX. Pfarrliche Beauftragungen und Dienste, Ziffer 99). 
CIC, can. 767 § 1 verbietet die Homilie durch Laien innerhalb der Eucharistiefeier und die „Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester“ (1997) verneint, dass der Diözesanbischof von der Norm des can. 767 § 1 dispensieren kann. Siehe Art. 3 § 1: „Daher muß die Homilie während der Eucharistiefeier dem geistlichen Amtsträger, Priester oder Diakon, vorbehalten sein. Ausgeschlossen sind Laien, auch wenn sie in irgendwelchen Gemeinschaften oder Vereinigungen Aufgaben als »Pastoralassistenten« oder Katecheten erfüllen. Es geht nämlich nicht um eine eventuell bessere Gabe der Darstellung oder ein größeres theologisches Wissen, sondern vielmehr um eine demjenigen vorbehaltene Aufgabe, der mit dem Weihesakrament ausgestattet wurde. Deshalb ist nicht einmal der Diözesanbischof bevollmächtigt, von der Norm des Kanons zu dispensieren. Es handelt sich nämlich nicht um eine bloß disziplinäre Verfügung, sondern um ein Gesetz, das die Aufgaben des Lehrens und Heiligens betrifft, die untereinander eng verbunden sind“.
Die Laien predigen während der Feier der Eucharistie im ständigen Widerspruch zu den klaren Regeln des kanonischen Rechts. Die Ausnahme wird zu einer proklamierten Regel gemacht: Die Laienpredigt sei „verbindlich“. Anstatt der Homilie während der Feier der Eucharistie führen sogar Diakone „Dialoge“, in dessen Verlauf sie verschiedene Verstösse gegen die römisch-katholischen Regeln verteidigen.

[bookmark: _Hlk56587450][bookmark: _Hlk56467741]Als Antwort auf die oben erwähnte „Instruktion zur pastoralen Umkehr der Pfarreien“ vom 20. Juli 2020 wurden offizielle Stellungnahme veröffentlicht, welche zusammengefasst erklären, dass die oben erwähnten Regeln der römisch-katholischen Kirche aktuell und auch künftig nicht respektiert werden. Ausserdem ist es sogar in den internationalen Medien offiziell, bekannt und öffentlich, dass in der Deutschschweiz, die Hl. Messe angegriffen wird, obwohl die Eucharistie im Mittelpunkt der römisch-katholischen Kirche steht. Anstatt den Begriff „Hl. Messe“ wird ausdrücklich „Gottesdienst“ verwendet und der Priestertitel so weit wie möglich gelöscht, damit die Gläubigen nicht mehr zwischen Hl. Messe und Wortgottesdienst unterscheiden können. Es ist auch offiziell, bekannt und öffentlich, dass Laien, Männer und Frauen, hinter dem Alter  Eucharistie-Feiern „simulieren“, das Hochgebet beten, die Sakramente spenden, segnen, die Predigt halten, die Erstkommunion als Wort-Gottes-Feier durchführen und dass die Priester, welche nach bestem Gewissen der römisch-katholische Regeln folgen wollen, die Pfarrei verlassen müssen. Auch die Unterstützung das Frauen-Priestertum, verheiratete Priester, die Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene und für die kirchliche Segnung von homosexuellen Partnerschaften macht häufig Schlagzeilen in den Medien. Als Antwort auf die Mitteilung der Glaubenskongregation vom 15. März 2021, wurden Botschaften, welche ermutigen sogar explizit die Seelsorger, der «bisherigen Praxis» - also homosexuelle Paaren den kirchlichen Segen zu geben – treu zu bleiben veröffentlicht. Dies ist einmal mehr einen expliziten Aufruf zum Ungehorsam. Kollekten werden in den Kirchen ganz offen für die sogenannte „Regenbogenpastoral“ gemacht. Weiters sind die engen Verbindungen zwischen den deutschschweizer Bistümer und dem „Schweizerischen „katholischen“ Frauenbund“ gut etabliert.  Der Frauenbund fördert nicht nur die homosexuelle kirchliche Hochzeit, sondern sogar auch die Abtreibung. 
[bookmark: _Hlk56274623]Gemäss Kirchenrecht (Can. 222 & 1 CIC) sind Gläubige verpflichtet, Beiträge zu leisten. Die „Instruktion zur pastoralen Umkehr der Pfarreien“ vom 20. Juli 2020 erwähnen: „Es handelt sich um einen naturgemäß freiwilligen Beitrag vonseiten des Spenders gemäß seinem Gewissen und seinem Verantwortungssinn für die Kirche, nicht aber um einen „zu bezahlenden Preis“ oder um eine „einzufordernde Gebühr“ im Sinne einer Art „Sakramentensteuer“ (XI. Die Gaben für die Feier der Sakramenten Ziffer 118). 
Die vielen oben erwähnten offensichtlichen Verstösse gegen die römisch-katholischen Vorgaben verbieten uns eine materielle Unterstützung der Pfarrei NAME DER PFARREI und des Bistums NAME DES BISTUMS und sind auch der Grund für unseren Austritt aus der katholischen Kirchgemeinde NAME DER KIRCHGEMEINDE und der katholischen Landeskirche des Kantons NAME DES KANTONS.
Folglich bitten wir Sie uns aus Gewissensgründen zu erlauben bis maximal einen Drittel des Durchschnitts der Summe unserer Kirchensteuern der letzten drei Jahren in den Solidaritätsfonds der Diözese zu bezahlen, soweit dieses nicht die ständige oben erwähnte Ungehorsam, aber wohltätige Zwecke unterstützt. Wir wären Ihnen deshalb dankbar, wenn Sie uns einen Rechenschaftsbericht des Solidaritätsfonds zusenden könnten.

Unsere freiwilligen Beiträge, nach unserem Gewissen und eigener Wahl, werden an kirchliche Organisationen, die in Übereinstimmung mit dem römisch-katholischen Kirchenrecht sind, geleistet. Die dazu gehörenden Belege der Art und Weise, wie unsere materielle Solidarität geübt wird, wird zur Verfügung stehen.

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Kenntnisnahme und Ihre Bestätigung betreffend unseren Austritt aus der katholischen Kirchgemeinde NAME DER KIRCHGEMEINDE und der katholischen Landeskirche des Kantons NAME DES KANTONS.

Mit freundlichen Grüssen


UNTERSCHRIFT							UNTERSCHRIFT
[bookmark: _Hlk58241037]VORNAME / NAME            						VORNAME / NAME            


[bookmark: _Hlk58241077]
UNTERSCHRIFT
(Falls Kinder) gesetzl. Vertreter von	NAME / VORNAME            
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